
  

Interpellation Nr. 149 (Januar 2018) 

betreffend fehlende Entlastung des Mittelstands in der Steuervorlage 17 
17.5438.01 

 

Der Bund wird in der so genannten Steuervorlage 17 die Unternehmenssteuern international konform 
reformieren. Die Kantone setzen die Bundesrahmenbedingungen in ihrem Steuerrecht um. Am Donnerstag, 
7. Dezember 2017 hat der Regierungsrat im Rahmen der Präsentation seiner Vernehmlassungsantwort zur 
Steuervorlage 17 auch seine Eckwerte der kantonalen Umsetzung der Vorlage vorgestellt. Im Bereich der 
Steuern für die natürlichen Personen sieht der Regierungsrat ausschliesslich und nur eine Erhöhung des 
Freibetrags vor. Damit missachtet der Regierungsrat klar den Willen des Parlaments.  

Der Grosse Rat hat am 29. Juni 2016 den Regierungsrat mit der Überweisung der Motion Werthemann 
verbindlich beauftragt, den untersten Einkommenssteuersatz in den Tarifen A und B um einen Prozentpunkt zu 
senken. Dies müsste der Regierungsrat in der Steuervorlage 17 redlicherweise umsetzen. Zumal der 
Regierungsrat bei der Beratung der Motion Wüest-Rudin, welche eine rasche Umsetzung der Motion 
Werthemann unabhängig von der Steuervorlage 17 forderte, explizit (Votum RR Brutschin in Vertretung RR 
Herzog) am 19. Oktober 2017 betonte, er möchte die Motion Werthemann, d.h. die Senkung des 
Einkommenssteuertarifs, in einem "Paket" (sic) mit der Steuervorlage 17 umsetzen, weil dann ein Gesamtbild der 
finanziellen Lage und Einbussen vorliege. Dem ist der Grosse Rat gefolgt und hat die rasche Umsetzung 
ausserhalb der Steuervorlage 17 abgelehnt. 

Hingegen hat sich der Grosse Rat am 21. September 2016 mit der Ablehnung des Anzugs Soland gegen die 
Erhöhung des Freibetrags ausgesprochen. 

Der Grosse Rat hat sich also klar für die Senkung des untersten Einkommenssteuertarifs im Rahmen der 
Steuervorlage 17 und gegen die Erhöhung des Freibetrags ausgesprochen. Der Regierungsrat plant mit der 
Bekanntgabe seiner Eckwerte genau das Gegenteil zu tun. 

Zudem plant der Regierungsrat mit der Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden eine Massnahme, die 
mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer belastet, was genau gegen die Stossrichtung der 
verabschiedeten Motion Werthemann zielt, die eine Entlastung des Mittelstands will. 

Dieses geplante Vorgehen des Regierungsrats wirft kritische Fragen auf: 

1. Warum missachtet der Regierungsrat bei der Umsetzung der Steuervorlage 17 den klar geäusserten und 
dokumentierten Willen des Parlaments? 

2. Die Steuervorlage 17 ist sehr wichtig für Basel. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass er die Vorlage 
insgesamt gefährden könnte, wenn er gegen Mehrheitsentscheide des Parlaments eine einseitige Vorlage 
präsentiert oder gar durchdrückt? 

3. Ist er nicht auch der Meinung, dass es bei der Steuervorlage 17 einen Kompromiss braucht, bei dem alle 
Seiten zumindest einen Teil ihrer Ziele realisieren können (international konforme Reform mit Senkung der 
Unternehmenssteuern, Entlastung Mittelstand, Entlastung untere Einkommen)? 

4. Ist der Regierungsrat bereit, dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, die eine Entlastung des 
Mittelstands im Sinne der Motion Werthemann vorsieht? 

David Wüest-Rudin 

 

 


